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Richterliche Ethik – Wie gef�hrlich ist die Schriftlichkeit?

OStA Andrea Titz, Mitglied des Pr�sidiums

Seit der Deutsche Richterbund das Thema richterliche Be-

rufsethik aufgegriffen hat, ist �ber Richterbilder, richterli-

ches Selbstverst�ndnis und die Anforderungen an eine

»ethische« Berufsaus�bung viel diskutiert und geschrieben

worden. Als wir mit der Arbeitsgruppe des DRB das Netz-

werk Richterliche Ethik einrichteten, galt es zun�chst bei

vielen Kolleginnen und Kollegen grunds�tzliche Vorbehalte

gegen die Besch�ftigung mit diesem Thema auszur�umen.

Manchen war schon der Begriff »Ethik« suspekt, anderen

schien die Befassung mit diesem Thema �berfl�ssige, da zu

zeitintensive Nabelschau, viele warnten vor der Schaffung

eines neuen disziplinarrechtlichen Instrumentariums durch

die Hintert�r.

In zahlreichen Vortr�gen, durch die Teilnahme an Diskus-

sionsrunden, die Organisation von Veranstaltungen und in

Aufs�tzen haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe und des

Netzwerks seither versucht, unsere gemeinsamen Argu-

mente f�r eine Besch�ftigung mit richterlicher und staats-

anwaltschaftlicher Berufsethik zu vermitteln.

– Die Besch�ftigung mit richterlicher Ethik ist erforderlich,

weil das Verhalten des Richters im Beruf, aber auch im

Privatleben, von der �ffentlichkeit als Gradmesser der

Glaubw�rdigkeit der Justiz betrachtet wird. Die Aus�bung

richterlicher Gewalt kann aber ihre Legitimation nur im

Vertrauen finden, das die B�rgerinnen und B�rger in die

Justiz im Sinne der Recht sprechenden Gewalt setzen.

– Sie ist erforderlich, weil die richterliche T�tigkeit die

Aus�bung von Staatsgewalt darstellt und eine Machtposi-

tion einr�umt, mit der jeder Richter verantwortungsbe-

wusst umgehen muss. Sorgsamer Umgang mit der richter-

lichen Macht bedeutet auch, sich seines Verhaltens, seiner

Wirkung nach außen, aber auch der innerlichen Gr�nde

daf�r, bewusst zu werden.

– Und sie ist erforderlich, weil sie unsere richterliche Un-

abh�ngigkeit und die Position der Richterschaft als Organ

der dritten Staatsgewalt in Gesellschaft und Justiz st�rkt.

Dass wir uns auch �ffentlich offensiv mit unserem berufli-

chen Selbstverst�ndnis auseinandersetzen, st�rkt nicht nur

unser Bewusstsein f�r die Bedeutung innerer Unabh�ngig-

keit, sondern erm�glicht uns dar�ber hinaus darzustellen,

dass unsere Forderungen nach besserer Personal- und

Sachmittelausstattung kein Selbstzweck sind, sondern un-

abdingbare Voraussetzung, um unsere Aufgaben verant-

wortungsvoll wahrzunehmen.

Es ist schon vielfach gesagt und geschrieben worden, dass es

uns gerade nicht darum geht, in einem vergleichsweise klei-

nen Kreis von Experten allgemeinverbindliche Grunds�tze

ethischen Verhaltens festzulegen und diese wom�glich als

Verhaltenskodex zu verabschieden. Ziel unserer Besch�fti-

gung mit diesem Thema ist nach wie vor, die Diskussion im

Kollegenkreis auf eine m�glichst breite Basis zu stellen, um

m�glichst Jeden dazu anzuregen, das eigene Verhalten im

Beruf und im Privatleben zu reflektieren. Die schriftliche

Festlegung ethischer Grunds�tze nach dem Vorbild anderer

Staaten – sei es als dezidierten Kodex nach kanadischem

Vorbild, sei es als Formulierung von eher allgemein gehalte-

nen Mindeststandards wie in �sterreich – sollte zun�chst

nicht im Mittelpunkt der �berlegungen stehen, wenngleich

wir sie von vorneherein nicht ausgeschlossen haben.

Mittlerweile wurde aus den Landes- und Fachverb�nden

bereits wiederholt an uns herangetragen, dass die schrift-

liche Niederlegung auch von manchem anf�nglichem

Skeptiker als w�nschenswert angesehen wird, um ein Ab-

gleiten der Diskussion in die Beliebigkeit zu vermeiden. Aber

auch ein anderes Argument f�r die schriftliche Abfassung

von ethischen Grundregeln oder Leitlinien wird laut: Die

Einf�hrung von Ethikerkl�rungen oder Verhaltenskodizes

ist mittlerweile f�r alle Berufsgruppen in vollem Gang. Wir

k�nnen uns dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern

sollten aktiv formulieren, was wir als unsere ethischen

Leitgedanken ansehen, um zu verhindern, dass sie uns von

außen �bergest�lpt werden.

Die im Folgenden abgedruckten ethischen Grunds�tze der

»Mainzer Ethikrunde« sollen nach dem Willen ihrer Urhe-

ber, einer Arbeitsgruppe rheinland-pf�lzischer Richterinnen

und Richter, Staatsanw�lte und Mitarbeiter des Justizmi-

nisteriums, in diesem Sinne kein abschließender Katalog

richterlicher Verhaltensgrunds�tze sein, und beanspruchen

keine Allgemeinverbindlichkeit. Sie reflektieren vielmehr

das Ergebnis der �berlegungen ihrer Verfasser und sollen zu

Beitr�gen aller Kolleginnen und Kollegen anregen.


